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Initiativantrag Nr. 1 
 
 
 

Antragstellend:  BDKJ-Diözesanvorstand 
 
Antragstitel:  Verfahren zur Entwicklung des Institutionellen Schutzkonzeptes 
   für den BDKJ-Diözesanverband Bamberg 
 
 
Antragstext: 
 
Die Diözesanversammlung III/2021 möge beschließen: 
 
Offene Gruppe für Interessierte: Mitglieder der Versammlung  
(Mandatsträger*innen, SAS und AG Mitglieder, Beratende Mitglieder) 
 
Um ein Institutionelles Schutzkonzept für den BDKJ-Diözesanverband Bamberg wirksamer und 
partizipativer zu gestalten wird das weitere Vorgehen in der Entwicklung folgendermaßen sein:  
 
Im Frühjahr 2022 (Anfang Januar – Mitte Februar) gibt es zwei Angebote, an dem alle interes-
sierten Vertreter*innen der Jugendverbände, BDKJ-Regionalverbände und Mitglieder der Sach-
ausschüsse sowie weitere beratende Mitglieder der BDKJ-Diözesanversammlung die Möglichkeit 
erhalten, teilzunehmen. 
Beide Termine werden Anfang Dezember per E-Mail über zwei Termine abgefragt wird - mit 
dem Auftrag, dass sich die interessierten Versammlungsmitglieder verbindlich zurückmelden.  
Die beiden Termine, an denen die meisten Personen zusagen, werden ausgewählt.  
 
Innerhalb der offenen Treffen für Interessierte Mitglieder der BDKJ-Diözesanversammlung wer-
den die Inhalte des Schutzkonzeptes für den BDKJ-Diözesanverband beraten und gemeinsam für 
die BDKJ-Diözesanversammlung I/22 vorbereitet. 
Die Dokumente werden nach den Treffen vom BDKJ-Diözesanvorstand aufbereitet. 
Die Ergebnisse der einzelnen Treffen werden allen Mitgliedern der BDKJ-Diözesanversammlung 
per Mail und digital bereitgestellt, sodass alle beteiligten Personen auch schriftlich Rückmel-
dungen geben können.  
In dieser Informationsgabe wird auch dargestellt, wie der Zeitplan gestaltet werden soll.  

Der BDKJ-Diözesanvorstand wird damit beauftragt, darüber hinaus mit dem Satzungsausschuss 

zu prüfen, inwieweit die diskutierten Modelle satzungsgemäß umsetzbar sind. 

 

Mit 23 Ja-Stimmen und 4 Enthaltungen beschlossen.    


